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19.  Im Bereich der Finanzaufsicht ist dies 
nicht in ausreichender Weise der Fall. Die alte 
Ordnung setzt sich weiterhin durch, da der not-
wendige Konsens für nationale und internationa-
le Regelungen nicht erzielt werden kann. Diese 
Bequemlichkeit und Gewohnheit muss die neue 
Finanzaufsicht ablegen. 

20.  Notwendig ist vor allem eine zügige Än-
derungsmöglichkeit im Hinblick auf die anzu-
wendenden Risikomodelle. Diese sollten also im 
Verordnungswege durch die Finanzaufsicht 
selbst und nicht allein durch den Gesetzgeber 
modifiziert werden können. Eine förmliche Än-
derungsbefugnis im Hinblick auf die notwendi-
ge Eigenkapitalquote ist dazu nicht erforderlich. 
Auch die aktuelle Finanzkrise wurde weniger 
durch zu geringe Eigenkapitalquoten ausgelöst, 
als vielmehr durch die Tatsache, dass die Banken 

diese durch geschickte Risikomodelle leicht um-
gehen konnten. 

21.  Notwendig ist auch hier zuletzt ein steti-
ger Dialog mit der befassten Wissenschaft, bei 
der auch die Ansichten der Mindermeinung Ge-
hör finden. Ein wenig mehr Offenheit des 
Rechts könnte so dazu beitragen, künftige Fi-
nanzkrisen zu vermeiden. 

22.  Anzumerken bleibt, dass dies nur ein 
Element zur Wahrung der Sicherheit der Finanz-
märkte darstellt. Völlige Sicherheit kann es auch 
hier nicht geben, wie schon Isaac Newton nach 
einem schweren Verlust an den Aktienmärkten 
feststellen musste: 

“I can calculate the motions of heavenly 
bodies, but not the madness of people.” 

__________ 
 
 
 
 


